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#ST# Bundesrathsbeschluß
betreffend

die Ein- und Durchfuhr von aus Italien kommen-
den Hadern, alten Kleidern u. a. m.

(Vom 3. September 1884.)

Der schweizerische Bundes ra th ,

in Anwendung von Artikel 31, lit. b der Bundes-
verfassung ,

b e s c h l i e ß t :

1. Die Bin- und Durchfuhr von aus Italien kommen-
den ungeheizten Häuten, Baumwollabfällen, Federn, Hadern
{Lumpen), Bettstüeken, alten Kleidern — das Gepäck der
Reisenden ausgenommen — und ungewaschener Wolle ist
bis auf Weiteres untersagt.

2. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

B e r n , dea 3.September 1884.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,
D e r V i z e p r ä s i d e n t :

Schenk.
Der Stellvertreter des eidg. Kanzlers :

Schatzmann.
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Tarifentscheide des Schweiz. Zolldepartements im Monat August 1884.

Gegenstand

Cartonbecher für Spinnmaschinen,
mit hölzernem Boden und eisernen
Reifen versehen, auch bemalt .

Citronenwasser, concentrirtes :
— nicht gezuckert
— gezuckert oder alkoholisirt
— mit Heilanpreisung
Conserven :
— Fleisch, eingekochtes, in Büch-

sen, ohne Zuthat von Gemüse,
Sauce, etc. . . . .

— Geflügel, Wildpret, conservivi,
in Büchsen, gekocht oder nicht
gekocht, mit oder ohne Zuthat
von Gemüse, Sauce, etc.; ferner
Fleisch, eingekochtes, in Büch-
sen, mit Gemüse, Sauce, etc.,
wie Beefsteak, Roastbeef, etc.

— Suppenstoffe aller Art, in Mehl
form oder flüssig, in Paketen,
Büchsen, ohne Unterschied des
Gewichtes; sogen. Consommés
(Tapiocabouillon,etc.) in Büchsen
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Tarifposition

Maschinenbestandtheile .

Drogueriewaaren, nichtgenannte
Liqueurs . . . .
Geheimmittel

Fleisch, gesalzenes

Geflügel, getödtetes, Wildpret

Suppen, condensirte
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Gegenstand

Conserven :
— Sogen. 'Frühstückconserven:

1) Kaffee, flüssig, mit Milch, in
Büchsen . . . ° .

2) Chocolade, flüssig auch mit
Milch, in Büchsen

— Gemüse (Garten- und Feldge-
wächse, Obst ausgenommen),
aller Art, eonservirt, in Wasser,
Essig, Butter, Oel, etc., ein-
gemacht :

in Gefäßen über 5 kg.
in Gefäßen von 5 kg. oder

weniger . . . .
— Fischconserven, auch mit Zu-

that von Butter, Gemüse, etc. :
in Gefäßen v. 5 kg. oder mehr

»
in Gefäßen unter 5 kg.

Haselnußpulver (poudre d'avelines)
Kniewärmer , elektro-galvanische,

a u s Wolle . . . .
Kreuzungsschrauben
Phenol
Spartogras, gedreht, aufgerollt
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Tarifposition

Milch, eondensirte

Chocolade . . . .

Gemüse in Essig, in Gefäßen
über 5 kg.

Gemüse in Essig, in Gefäßen
von 5 kg. oder weniger .

Fische, getrocknet, in Gefäßen
von 5 kg. oder mehr

Fische, getrocknet, in Gefäßen
unter 5 kg.

Drogueriewaaren, nichtgenannte

Kleidungsstücke aus Wolle .
Laschenschrauben
Chlorkalk . . . .
Bast
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